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Akkreditierungsbeschluss 

Auf Basis der Gutachten zu den Fächerpaketen und der Beratungen der Akkreditierungskom-

mission in der 52. Sitzung vom 26. und 27.08.2013 spricht die Akkreditierungskommission 

folgende Entscheidung aus: 

1. Die kombinatorischen Bachelorstudiengänge (Zwei-Fach-Modell und Kern- und Begleit-

fach-Modell) jeweils mit dem Abschluss „Bachelor of Arts“ an der Universität Bonn werden 

unter Berücksichtigung der „Regeln des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von 

Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ (Beschluss des Akkreditierungsrates 

vom 10.12.2010) ohne teilstudiengangsübergreifende Auflagen akkreditiert, da die darin 

genannten Qualitätsanforderungen für die Akkreditierung von Studiengängen erfüllt sind. 

2. Um die Durchführung des Verfahrens unter organisatorischen Aspekten zu ermöglichen, 

sind die in den Studiengängen vertretenen Teilstudiengänge zum Zwecke der Begut-

achtung in Fächerpakete aufgeteilt worden. Zu den Auflagen und Empfehlungen für die 

einzelnen Teilstudiengänge wird auf die Gutachten zu den Fächerpaketen verwiesen. Die 

teilstudiengangsübergreifenden Empfehlungen sind nachfolgend angeführt. 

3. Die Akkreditierung des kombinatorischen Bachelorstudiengangs (Zwei-Fach-Modell) mit 

dem Abschluss „Bachelor of Arts“ wird für eine Dauer von fünf Jahren (unter Berücksichti-

gung des vollen zuletzt betroffenen Studienjahres) ausgesprochen und ist gültig bis zum 

30.09.2018. 

4. Die Akkreditierung des kombinatorischen Bachelorstudiengangs (Kern- und Begleitfach-

Modell) mit dem Abschluss „Bachelor of Arts“ wird für eine Dauer von sieben Jahren (un-

ter Berücksichtigung des vollen zuletzt betroffenen Studienjahres) ausgesprochen und ist 

unter Anrechnung der vorläufigen Akkreditierung gemäß Beschluss der Akkreditierungs-

kommission vom 21./22.08.2012 gültig bis zum 30.09.2019. 

 

Teilstudiengangsübergreifende Empfehlungen: 

I. Zur Weiterentwicklung der kombinatorischen Bachelorstudiengänge (Zwei-Fach-

Modell und Kern- und Begleitfach-Modell) werden die folgenden Empfehlungen gege-

ben: 

I.1 Es wird empfohlen, berufsfeldorientierende Komponenten im Rahmen des Optionalbe-

reichs sichtbarer zu machen und in die exemplarischen Studienverlaufspläne aufzu-

nehmen. Im Optionalbereich sollte eine größere Anzahl von berufsfeldorientierenden 

Modulen zur Auswahl stehen und diese sollten explizit als solche in den Modulhand-

büchern ausgewiesen werden. 

I.2 Die Studierenden sollten die Möglichkeit erhalten, im Optionalbereich Module aus 

anderen Fakultäten (z. B. Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät) zu wählen. 

 

II. Zur Weiterentwicklung des kombinatorischen Bachelorstudiengangs (Zwei-Fach-

Modell) wird die folgende Empfehlung gegeben: 

II.1 Die Studierenden sollten die Möglichkeit erhalten, einen der beiden Teilstudiengänge 

aus anderen Fakultäten, z. B. der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät, zu 

wählen. 

 

 


